
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 03 / 24. Jahrgang (März 2017) Erscheinungstag: 29.03.2017 
 

 
 

 

 
        wünschen Ihnen 

                Ihr Bürgermeister Steffen Pachan 

               und der 

                Gemeinderat der Gemeinde Crinitzberg. 
 

Der Bürgermeister gratuliert zum Geburtstag: 
 

Ortsteil Bärenwalde   Ortsteil Obercrinitz   
Frau Helga Voigt am 13. 4. zum 85. Frau Lore Schöniger am   4. 4. zum 95. 
Frau Brigitte Thelen am 15. 4. zum 70.  Herrn Bernd Gündel am 10. 4. zum 70. 
   Frau Heidi Werner am 15. 4. zum 75. 
Ortsteil Lauterhofen   Herrn Roland Gößl am 26. 4. zum 70. 
Herrn Heinz Vogel am 23. 4. zum 85. Frau Inge Lippold am 26. 4. zum 80. 
   Herrn Werner Meyer am 30. 4. zum 75. 
      

Der Bürgermeister gratuliert außerdem zum Ehejubiläum im April: 
zum 50. Ehejubiläum   
den Eheleuten Siegmar und Sigrid Müller 
 

und zum 60. Ehejubiläum 
den Eheleuten Dieter und Raina Pührer 

 

Der Bürgermeister wünscht allen Jubilaren 
 

der Gemeinde Crinitzberg 
 

Gesundheit und persönliches Wohlergehen! 
 

Einladung zum jährlichen Oster-Preisschießen der 
Schützengesellschaft Crinitzberg e. V. 

 

Hiermit laden wir ganz herzlich alle Vereine, Firmen, Einwohnerinnen, Einwohner, Bekannte, 
Freunde, Schützinnen, Schützen und natürlich Interessierte der umliegenden Gemeinden zu 
unserem diesjährigen öffentlichen Oster-Preisschießen am Samstag, dem 15. April 2017 ab 16.00 
Uhr in die Schießsportanlage der Schützengesellschaft Crinitzberg e.V. im Ortsteil Bärenwalde 
(Nähe Feuerwehrdepot) ein. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Beteiligung 

und gesellige Gespräche mit all unseren Besuchern. Sie können Ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Auf die besten 
3 Schützen warten schöne österliche Preise. Die Preisverleihung findet gegen 18.00 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist 
gegen ein kleines Entgelt wie jedes Jahr gesorgt.  
Unser Schießstand ist für alle Interessierten freitags von 18.00 – 21.00 Uhr (außer Karfreitag), jeden letzten Sonntag im 
Monat von 10.00 – 12.00 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Die Räumlichkeiten können für Festivitäten gern 
angemietet werden. Sprechen Sie uns an. Wir verbleiben bis dahin mit den besten Grüßen und Gut Schuss. 

Der Vorstand 
 

Neues aus der Fremdsprachenkindertagesstätte 

„Spatzennest“                 Tel. 03 74 62 / 28 05 95 

 

Nachrichten aus der Fremdsprachenkindertagesstätte  

„Sunshine Kids”          Tel. 03 74 62 / 30 17 
Die nächste Schnupperstunde führen wir am Mittwoch, 05.04.2017, 
v. 15.00 – 16.00 Uhr durch.     L. Klemet, Leiterin der Kita „Spatzennest“ 
 

 

Der nächste Krabbelvormittag findet am Donnerstag, 20.04.2017 
statt! Beginn 9.30 Uhr            A. Spor, Leiterin der Kita „Sunshine-Kids“ 
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Amtlicher Teil 
Bekanntmachungen 

 

Sitzungen des Gemeinderates  
06.04.2017 19.30 Uhr Verwaltungs- und Bauausschuss 

(Haus der Gemeinde OT Bärenwalde) 
20.04.2017 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung 

(Feuerwehrgerätehaus Bärenwalde) 
 

Nähere Informationen zu den Sitzungen entnehmen Sie bitte den 
amtlichen Bekanntmachungstafeln in den Ortsteilen. 
 

Sprechtag der Friedensrichterin in Crinitzberg 
Der Sprechtag findet am immer am 3. Dienstag im Monat in der Zeit 
von 17.00 bis 18.00 Uhr im „Haus der Gemeinde“, Auerbacher 
Str. 51 im OT Bärenwalde statt. 
Im April  fällt der Sprechtag aus. 
 

Öffnungszeiten der Gemeinde Crinitzberg 
Die Gemeinde Crinitzberg (Haus der Gemeinde im Ortsteil 
Bärenwalde) ist zu folgenden Zeiten geöffnet:  
• Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr 
• Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr  
• Am 18. und 20.04. bleibt das Gemeindeamt geschlossen. 
Bei dringenden Angelegenheiten melden Sie sich bitte im 
Servicebüro der Stadtverwaltung Kirchberg, Neumarkt 2, 08107 
Kirchberg bzw. telefonisch unter 03 76 02 / 83-200. 

Pachan, Bürgermeister 
 

Deutsche Rentenversicherung 
Im Interesse der wohnortnahen Betreuung der Versicherten und 
Rentner der Deutschen Rentenversicherung führt der Versicherten-
berater Karl-Heinz Madlung regelmäßig Sprechstunden in Kirchberg 
durch. Die Beratungstermine im Rathaus Kirchberg, Raum 020 
Erdgeschoss, sind immer am 2. und 4. Dienstag im Monat.  

11.04. und am 25.04.2017 
Um Wartezeiten zu vermeiden, ist stets eine telefonische 
Anmeldung unter 03761/4212122 oder 0151/41803769 erforderlich.  

Karl-Heinz Madlung 

 

Sprechtage des Bürgermeisters 
• jeweils dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 

Uhr im Haus der Gemeinde im OT Bärenwalde 
• jeden letzten Dienstag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr im 

Haus der Gemeinde im OT Bärenwalde und von 17.00 bis 18.00 
Uhr in der Kindertagesstätte im OT Obercrinitz 

• Am 11. und 18.04. fällt der Sprechtag aus. 

 
Walpurgisfeuer 2017 

In der Gemeinde Crinitzberg wurden für 2017 folgende 
Walpurgisfeuer genehmigt: 
Ortsteil Bärenwalde wird nur als kleineres Lagerfeuer am 
Gerätehaus durchführt. Für die Ortsteile Lauterhofen und 
Obercrinitz wurden die Genehmigungen für die bewährten 
Standorte ausgestellt.  
Ablagerungen durch die Bürger dürfen frühestens ab 22.04.2017 
vorgenommen werden. Die Ablagerungen sind mit dem jeweiligen 
Verantwortlichen abzustimmen, deren Anweisungen strikt 
einzuhalten sind. 
Es dürfen nur unbehandelte Hölzer, Reisig und Baumverschnitt 
abgelagert werden! 
Standorte und Verantwortliche: 
- OT Lauterhofen, Fläche neben Gerätehaus – Feuerwehrverein 

Lauterhofen e. V., Verantwortlich: Vorsitzender Andre Müller oder 
Wehrleiter Karsten Franz 

- OT Obercrinitz, Fläche neben Gerätehaus – Feuerwehrverein 
Obercrinitz e. V., Verantwortlich: Vorsitzender Wilfried Gruner oder 
Wehrleiter Lars Knöfler 

- OT Bärenwalde, Fläche neben Gerätehaus – Feuerwehrverein 
Bärenwalde e.V., Verantwortlich: Vorsitzender Thomas Raschke 
oder Wehrleiter Steffen Teubert 

Bürger, die vor dem genannten Termin bzw. außerhalb der 
Annahmezeiten Ablagerungen vornehmen, müssen mit einem 
Ordnungsstrafverfahren rechnen.  

Pachan, Bürgermeister 
 

Zur 29. Gemeinderatssitzung des Gemeinderates der Gemeinde Crinitzberg am 23.02.2017 
im Feuerwehrgerätehaus Bärenwalde wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

GR 
10/2017 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Crinitzberg beschließen auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) den Entwurf 
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 der Gemeinde Crinitzberg und deren öffentliche Auslegung. 

  

GR 
11/2017 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Crinitzberg beschließen auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) für das Jahr 
2017 eine Umlage als Ausgleich für den im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsgemeinschaft entstehenden 
Finanzbedarfs wie folgt: 
 

1.) Personalkostenumlage 
Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstanden Personalkosten der Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung. Die hauptamtliche Bürgermeisterin und Auszubildende bleiben dabei unberücksichtigt. Die voraussichtliche 
Gesamtumlage der Personalkosten für das Jahr 2017 beträgt 1.817.100,00 €. 
 

2.) Sachkostenumlage 
Bemessensgrundlage sind die in der Stadt Kirchberg im jeweiligen Haushaltsjahr entstanden 
sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten der Stadtverwaltung. Die verbrauchsunabhängigen Fixkosten bleiben unberücksichtigt. Die 
voraussichtliche Gesamtumlage der Sachkosten für das Jahr 2017 beträgt 182.850,00 €. 
 

Die Mitglieder des Gemeinderates im Gemeinschaftsausschusses werden beauftragt, der vom Gemeinderat beschlossenen Umlage im 
Gemeinschaftsausschuss zuzustimmen. 

  

GR 
12/2017 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Crinitzberg beschließen auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Erste 
Änderungssatzung der Beitragssatzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Crinitzberg vom 23. Februar 2017. 

  

GR 
13/2017 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Crinitzberg beschließen auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Widmung 
des nachfolgend aufgeführten Platzes als Ortsstraße mit der Widmungsbeschränkung – Parkplatz für PKW - nach § 6 SächsStrG: 
„Parkplatz gegenüber der Kirche Obercrinitz“ vom Anfangspunkt Fl-Nr. 579 bis zum Endpunkt Fl.-Nr. 137/1 Gemarkung Obercrinitz 
Widmungsbeschränkung – Parkplatz für PKW - 
Der betreffende Abschnitt ist in der beiliegenden Karte gekennzeichnet. Die Karte ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

  

GR 
14/2017 

Der Gemeinderat und der Bürgermeister der Gemeinde Crinitzberg bestätigen auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) den Ersten 
Nachtrag zum Pachtvertrag vom 02.11.2006 zur Verlängerung des Pachtvertrages mit dem Pfarrlehn zu Obercrinitz Begegnungszentrum 
Obercrinitz, Teilfläche des Flurstückes 474/5 der Gemarkung Obercrinitz bis zum 31.12.2022. 
Alle weiteren Vereinbarungen des Pachtvertrages vom 02.11.2006 bleiben bestehen. 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Auslegung zur Widmung des „Parkplatzes gegenüber der Kirche Obercrinitz“ zur Ortsstraße und Eintragung im Straßenbestandsverzeichnis 
der Gemeinde Crinitzberg. 
Beschluss GR .:  13/2017 der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23.02.2017 
 

Gesetzliche Grundlagen: Straßengesetz für den Freistaat Sachsen 
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) vom 21. Januar 1993, Rechtsbereinigt mit Stand vom 01. August 2008 
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Die Widmung der oben genannten Straße liegt ab 01.04.2017 für die Dauer von einem Monat, also in der Zeit vom 01.04.2017 bis zum 02.05.2017 
während den Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Kirchberg, Bauamt, Zimmer 152, Neumarkt 2 in 08107 Kirchberg und Gemeinde Crinitzberg, 
Auerbacher Straße 51 in 08147 Crinitzberg zur öffentlichen Einsicht aus. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift in der Stadtverwaltung Kirchberg, Neumarkt 2 in 08107 Kirchberg oder in der Gemeinde Crinitzberg, Auerbacher Str. 51, 08147 
Crinitzberg während der Öffnungszeiten einzulegen. 
Steffen Pachan, Bürgermeister 

 

Erste Änderungssatzung zur 
Beitragssatzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 

in Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Crinitzberg 

Vom: 23. Februar 2017 
 

Auf der Grundlage der §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
März 2014 (SächsGVBl. S. 146), geändert durch Gesetze vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 234), vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), der §§ 2 
und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, ber. 
2005 S. 306), geändert durch Gesetze vom 14. Juli 2005 (SächsGVBl. S. 167), vom 7. November 2007 (SächsGVBl. S. 478), vom 19. Mai 2010 
(SächsGVBl. S. 142), vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 562), vom 28. November 2013 (SächsGVBl. S. 822) und der §§ 1, 2, 3, 4, 14 und 15 
des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), geändert durch Gesetze vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), vom 27. 
Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130), vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) hat der Gemeinderat der Gemeinde Crinitzberg in seiner Sitzung am 
23.02.2017 folgende Erste Änderungssatzung zur Beitragssatzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Crinitzberg beschlossen: 
 

§ 1 
§ 6 Absatz 4 wird aufgehoben. 

§ 2 
§ 3 Absatz 2 wird wie folgt neu formuliert: 
 

Die Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträge entsteht bei der Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung mit dem im Betreuungsvertrag 
bezeichneten Termin des Beginns der Betreuung des Kindes in der Kindertageseinrichtung zum 1. eines Monats. Sie endet mit dem Ende des 
Monats, in dem das Kind letztmalig die Kindertageseinrichtung besucht bzw. zum Ende der Kündigungsfrist. 
 

§ 3 In-Kraft-Treten 
Die Satzung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 
 

Crinitzberg, den 23.02.2017 
 
 
 
Steffen Pachan      Siegel 
Bürgermeister 
 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnunq für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn  
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist. 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzung für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.“ 
 

Aktuelle Informationen und Wissenswertes 
 

 

10 Jahre Internationale Grundschule Crinitzberg (IGC) – 
 unser Festjahr begann mit einem Schulsporttag auf dem Eis 

 

Das Herz des Eissports im Vogtland schlägt in Schönheide. Genau in diesem traditionellen 
Eisstadion machte so mancher Schüler erste Bekanntschaft mit dem bestens präparierten und 
damit auch sehr glatten Eis. Mit einer zünftigen „Eistanzerwärmung“ nach der passenden 
Musik über die „Eisbären“ wurde gleich zu Beginn der Körper samt Kreislauf in Schwung 
gebracht, um die richtige Betriebstemperatur auf dem kühlen Untergrund zu erreichen. Einige 
unserer Jüngsten hatten weiche Knie bevor sie die Eisfläche mit großem Respekt betraten. 
Anfangs noch zögerlich schauend, mit etwas unsicheren ersten Schritten auf dem Eis, 
gewannen unsere Sportler immer mehr Gefühl für die schnellen Kufen. Dabei machte es viel 
Spaß mit dem Eisschlitten die Klassenkameraden kraftvoll anzuschieben und gemeinsam so 
manche schnelle Runde auf dem Eis zu drehen. Unsere Jungstars, die bereits mit 
Eislauferfahrung kamen, zeigten ihr Können bei verschiedenen Staffel- und Gruppenspielen. 
Bremsen, Slalom- und Kurvenfahren, Bälle aufheben und ablegen und Eislaufen in einer langen Schlange klappten immer besser, sodass am Ende 
keiner mehr Bekanntschaft mit dem harten Eis machen musste. Auch unsere Gruppe der „Profis“, die teilweise schon in Eislaufvereinen ihr Hobby 
intensiv betreiben, hatten viel Freude bei Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsübungen und insbesondere beim Eishockeyspiel. Am Ende konnte 
man allen Schülern die Freude, den Stolz und das gestiegene Selbstvertrauen im Gesicht ablesen. Unser Dank gilt allen fleißigen Helfern der 
Stadtverwaltung Schönheide, den Busfahrern des Busunternehmens Werner und allen anderen Organisatoren. 

Kerstin Scharschmidt, Sportlehrerin an der IGC 
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Winterwonderland 
 

Unter diesem Motto standen die Winterferien des Hortes der Internationalen Grundschule Crinitzberg 
(IGC) Bärenwalde. Leider hielt sich das Wetter nicht an dieses Thema. Trotzdem waren unsere Ferien 
abwechslungsreich und interessant. Wir starteten bei strahlendem Sonnenschein mit einer Wanderung 
nach Giegengrün ins Heimateck. Es folgten Bowlingspiele der verschiedenen Klassen in der 
Bärenwalder „Kugel“. Dabei war es uns nicht wichtig Sieger zu küren, sondern wir wollten einfach nur 
Spaß am Spiel haben. Außerdem durfte sich jeder seine Getränke selbst kaufen und konnte so den 
Umgang mit Geld üben. Ein anderer Ferientag stand unter dem Motto „Experimente mit Eis und 
Schnee“. Schnee haben wir noch gefunden, mit dem Frost war es etwas schwieriger. Zum Glück gibt 
es Tiefkühlschränke. Die zweite Ferienwoche führte uns zu einem neuen Höhepunkt, dem 
Schlittschuhlaufen im Eisstadion Schönheide. Dort konnte jeder sein Können unter Beweis stellen. 
Auch an den anderen Tagen hatten wir keine Langeweile. Mit basteln, kochen und Märchen hören 
hatten wir immer zu tun. Manchmal war es aber auch einfach nur schön in Ruhe zu spielen, oder sich mit seinen Freunden zu treffen. So schnell sind 
unsere Ferien vergangen, aber wir freuen uns schon auf die nächsten.             Das Hortteam aus dem Spatzennest Crinitzberg in Bärenwalde 

 
Ausflug in die Zuckertütenfabrik! 

 

Am Morgen des 03.03.2017 kamen die Kinder der „Vorschulgruppe“ besonders aufgeregt in den 
Kindergarten. „Denn heute fahren wir in die Zuckertütenfabrik!“ Zusammen mit noch einer 
Kindergruppe, führte uns Frau Franke durch das Werk. Überall wohin das Auge blickte, sahen wir 
Zuckertüten. Wir erfuhren, dass es ca. 40 verschiedene Motive für die Zuckertüten gibt und auch ca. 
1 Million pro Jahr verkauft werden. Bei zwei modernen Maschinen passten wir auf wie ein Rohling 
„Pappzuckertüten“ wunderschön bunt beklebt wurde. Im Lager sahen wir riesengroße Regale, voll 
mit kleinen bis großen Zuckertüten. Dort wird nur mit Gabelstapler gearbeitet, um an die riesigen 
Regale zu kommen. Zum Schluss wusste jedes Kind, wie seine Zuckertüte aussehen muss. Dann 
gab es einen großen Test, sind die Kinder groß genug eine Zuckertüte zu tragen. Und siehe da – 
alle haben den Test bestanden und alle kommen in die Schule. 

Die Kinder und Diana aus der Kindertagesstätte „Sunshine Kids“ in Obercrinitz 
 

 

Der Feuerwehrverein Obercrinitz e.V. lädt ein 
 

Auch dieses Jahr laden wir wieder zum Walpurgisfeuer am 30.04.2017 im Gewerbegebiet am Feuerwehrgerätehaus ein. Für eine 
ausreichende Bewirtung wird auch diesmal gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Andre S. Wer am Fackelumzug 
teilnehmen möchte, findet sich bitte 19.30 Uhr am Ärztehaus ein. Nach Ankunft am Gerätehaus der Feuerwehr, wird mit den Fackeln 
das Walpurgisfeuer angezündet. Bezüglich der Anlieferung von umweltverträglichem Brennmaterial wenden Sie sich bitte an den 
Vereinsvorsitzenden Herrn Wilfried Gruner unter 037462/4782 bzw. 0152/07323889. 

Der Vorstand 
 

Jagdgenossenschaft Obercrinitz / Lauterhofen 
Einladung zur öffentlichen Mitgliederversammlung der 

Jagdgenossenschaft Obercrinitz / Lauterhofen 
 

Am Donnerstag, den 27.04.2017, um 18.30 Uhr findet im Gasthof Dörfel in Obercrinitz eine öffentliche Mitgliederversammlung statt. Eingeladen 
sind hierzu alle Grundstückseigentümer und deren Lebenspartner(-in) der Gemarkung Obercrinitz / Lauterhofen, welche mindesten 0,5 ha jagdlich 
bewirtschaftete Fläche besitzen. 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bestätigung der Tagesordnung 
3. Bericht des Vorstandes 
4. Bericht zur Jagdkasse 
5. Bericht der Revisionskommission 
6. Entlastung des Jagdvorstandes 
7. „Aktuelles um den Wald“ von Revierleiter Hr. Buchta 
8. Diskussion / Sonstiges 
9. Gesellschaftlicher Teil 
 

Im Anschluss an die Versammlung findet ein gemeinsames Jagdessen mit den Jagdpächtern unserer Jagdgenossenschaft statt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Michael Haustein 
Jagdvorsteher 
 

Wir suchen Sängerinnen 
 

Der Liederkranz Obercrinitz sucht zur Verstärkung Sängerinnen, die gerne bei uns mitsingen möchten. 
Wussten Sie schon? Chorgesang ist Heilsam für Körper und Seele. Chorsingen erfüllt Menschen mit positiver Energie und 
kann für regelrechte Heilungsprozesse sorgen und das Leben positiv beeinflussen. (Quelle: Chorzeit) 
Wir sind alle keine Profis, singen aber gerne in unserem Chor. Wer bei uns mit dabei sein möchte, meldet sich bitte unter 
Telefon: 037462/5407.             Der Vorstand 
 
 

Veranstaltungen in der Verwaltungsgemeinschaft im April 
 

Tag  Uhrzeit Veranstaltung   Ansprechpartner 
 

05. -    Zirkusprojekt der Grundschule „Ernst Schneller“  Grundschule „Ernst Schneller“, Tel. 037602/66307 
06.04.    auf dem Festplatz in Kirchberg 
 

05.04.  17.00 –  LEADER-Abend in Kirchberg zum Thema „Ehrenamt“ 
  19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Kirchberg    LEADER-Region Zwickauer Land 
 

08.04.  9.00 Uhr Vogel des Jahres – Der Waldkauz, referiert durch einen 
    Ornithologen im Hohen Forst oder  
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    im Museum „Alt Kirchberg“ (wetterabhängig)   Nabu – Ortsgruppe Kirchberg 
 

13.04.  11.00 Uhr Ostertauchen in Giegengrün     TC Flipper e. V., Herr Köhler, Tel. 0172/3548261,  
    am Giegenstein in Giegengrün     E-mail: koehler-gaertner@web.de 
 

15.04.  14.00 Uhr Familienosterfest mit Tierparade    Tierpark Hirschfeld, Frau Demmler, Tel. 037607/5239 
    im Tierpark Hirschfeld 
 

15.04.    09.00 Uhr Osterturnier im Tischtennis     Sportgemeinschaft Obercrinitz e. V. Vors.  
    in der Turnhalle der Mittelschule Obercrinitz   Frau Bernert, Tel. 037462/7294 
 

15.04.  15.00 Uhr öffentliches Osterschießen     Schützengesellschaft Crinitzberg e. V.,  
    am Schießstand Bärenwalde     Vors. Herr Pachan, Tel. 037462/4580 
 

15.04.   10.00 –  öffentliches Osterschießen in Kirchberg 
14.00 Uhr  auf dem Vereinsgelände Am Steinbruch in Saupersdorf  Schützenverein Rödelbachtal 1990 e.V./Sachsen 

 

15.04.  20.00 Uhr Frühlingsfest auf dem Festplatz in Kirchberg   Barth & Gertler / Agentur für Event und Medien 
 

17.04.  14.00 Uhr Osterkonzert im Tierpark Hirschfeld    Tierpark Hirschfeld, Frau Demmler, Tel. 037607/5239 
 

22.04.  19.30 Uhr Konzert - „Vom Ende der Zeit“ - Werke von 
    Olivier Messiaen und F. Mendelssohn-Bartholdy 
    in der Alten Stadtkirche St. Katharinen Burkersdorf  Ev.-Lutherische Kirchgemeinde Kirchberg 
 

22.04.  20.00 Uhr Live Musik mit TimOH, Vier Musiker und ein Meer, 
    Ein Meer an Spielfreunde, Ambition und Liebe zur Musik 
    8,00 € VVK/ 10,00 € Abendkasse www.tim-oh.de 
    in der Kirchberger Kulturinsel     Frau Roocke, Tel. 0172/3701821 
 

23.04.  14.00 Uhr Maibaumstellen in Kirchberg auf dem Brühlplatz  Erzgebirgischer Heimatverein Kirchberg e.V. 
 

30.04.    Walpurgisfeuer in Kirchberg 
    im Touristenlager      Erzgebirgischer Heimatverein Kirchberg e.V. 

 
30.04.    Walpurgis in Burkersdorf      Kleintierzüchterverein S 624 Burkersdorf e.V. und die  
            Feuerwehr Burkerdorf  
 

30.04.    Walpurgis in Obercrinitz     Feuerwehrverein Obercrinitz e. V., 
    am Feuerwehrgerätehaus      Vors. Herr Gruner, Tel. 037462/4782 
 

30.04.    Walpurgis in Lauterhofen     Feuerwehrverein Lauterhofen e. V., 
    am Feuerwehrgerätehaus      Vors. Herr Müller, Tel. 037602/66589 
 

30.04.    Walpurgis in Bärenwalde     Feuerwehrverein Bärenwalde e. V., 
    am Feuerwehrgerätehaus     Vors. Herr Raschke, Tel. 037462/5567 
 

30.04.  18.00 Uhr Walpurgis in Hartmannsdorf     Feuerwehrverein, Herr Grimm, 
    am Freibad        Tel. 0172/3767911, E-mail: pgrimm78@gmx.de 
 

30.04.    Walpurgis in Hirschfeld      Feuerwehrverein Hirschfeld, 
    auf dem Röhnigplatz      Herr Schliwka, Tel. 037607/85657 
 

30.04.    Walpurgis in Niedercrinitz     Feuerwehrverein Niedercrinitz, 
    auf dem Gelände hinter der Kirche    Herr Karpe, Tel. 037602/87356 
 

Sollten Sie (Vereinsmitglied, Gewerbetreibender, etc.) auch öffentliche Veranstaltungen planen und möchten, dass diese im Veranstaltungskalender 
veröffentlicht werden, können Sie dies gern per E-Mail an wolf-hauptamt@kirchberg.de oder telefonisch unter 037602/83100 mitteilen. 

S. Wolf, Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
 

AvD-Sachsen-Rallye 2017 
 

 
Wertungsprüfung Kirchberg: 13.07 Uhr bis 15.02 Uhr und 16.28 Uhr bis 18.23 Uhr 
 

Aufgrund der AvD-Sachsen-Rallye sind am 27.05.2017 folgende Straßen gesperrt: 
Lengenfeld (Irfersgrün, Pechtelsgrün): Am Höllberg, Bergstr., Höllstr., Stangengrüner Str 
 

Kirchberg (Stangengrün): Irfersgrüner Str., K9302, Riedelsberg, Herrenteich 
 

Crinitzberg: Lautenholzer Str., Alte Hirschfelder Str., Stangengrüner Str., S279 
 

Kirchberg (Stangengrün): Obercrinitzer Str., S279, Am Eisenberg, Wildenauer Str. 
 

Steinberg (Wildenau): Wildenauer Str., Alte Obercrinitzer Str., K7802, Stangengrüner Str., Rothenkirchener Str., K7802, Herlagrüner Str., Crinitztalstr.  
 

Crinitzberg: Crinitztalstr., Gewerbepark, Milchstr., Bärenwalder Str., S279, Waldstr., Waldsiedlung, Amselgrundweg  
 

Hartmannsdorf (Giegengrün): Amselgrundweg, Giegengrüner Str., K 9307 
 

Crinitzberg (Bärenwalde): Giegengrüner Str., K 9307 
 

Die Strecke bleibt zwischen den Durchgängen gesperrt, Anliegerverkehr ist nach Absprache mit den Funk- und Streckenposten möglich. 
Geringfügige Zeitverschiebungen können eintreten. Die Sperrungen werden durch das Schlussfahrzeug (silberfarbener Honda Civic mit grün 
leuchtenden Rundumleuchten) aufgehoben. Zusätzlich wird die Wertungsprüfungsstrecke am 26.05.2017 in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr von 
den Teilnehmern je zweimal abgefahren. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Rallyeleiter Michael Görlich, Mobil: 0172/2502128, 
E-Mail: goerlich-immobilien@t-online.de, http://www.avd-sachsen-rallye.de/         Michael Görlich, Rallyeleiter 
 

Das FSJ – Was – Wo – Wie – Wer? 
 

Das Freiwillige Soziale Jahr gibt es für alle von 16 bis 27 Jahren, wenn 
- noch nicht die passende Lehrstelle in Sicht ist,  
- das Studium erst ein Jahr später beginnen kann,  
- man seine Fähigkeiten erst einmal testen will, 
- man eine begonnene Ausbildung nicht zu Ende bringen konnte. 
Die reguläre Dauer beträgt 12 Monate. Beginn ist am 1. September, aber auch ein späterer Einstieg ist möglich. Die Teilnehmer am FSJ bekommen 
ein Taschengeld. Sie sind versichert und der Anspruch auf Kindergeld bleibt bestehen. Wir betreuen die Teilnehmer in den verschiedenen  
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Einsatzstellen. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gern schon jetzt zur Verfügung - Katrin Hernandez, Tel.: 03763/40 82 137, E-Mail: 
hernandez@iws-westsachsen.de. Auch zum Einsatz im Bundesfreiwilligen Dienst – BFD ab 27 Jahre kann man sich informieren. Einsatzstellen dafür 
gibt es ebenfalls bei uns. Auch zum Einsatz im Bundesfreiwilligen Dienst – BFD ab 27 Jahre kann man sich informieren. Einsatzstellen dafür gibt es 
ebenfalls bei uns. 
IWS Integrationswerk gGmbH Westsachsen Auestr. 125, 08371 Glauchau, Internet: www.iws-westsachsen.de. Wir haben FSJ-Einsatzstellen in 
Crinitzberg in den Fremdsprachen Kitas „Spatzennest“ Bergstr.1a, 08147 Crinitzberg, Tel.: (037462) 28 05 95, E-Mail: spatzennest-crinitzber@ggb-
sachsen.de, und „Sunshine Kids“, Schulstraße 3a, 08147 Crinitzberg, Tel.: 037462/3017, E-Mail: sunshine-kids@ggb-sachsen.de. Folgende 
Aufgaben können in den Kitas von den Teilnehmern am FSJ übernommen werden: 
- Unterstützung der Erzieher bei der Betreuung der Kinder  
- Gestaltung von Projekten in der Natur mit den Kindern  

- spielerisches Englisch, hauswirtschaftliche Tätigkeiten,   
  organisatorische und verwaltungstechnische Arbeiten 

- Planung und Durchführung von Gruppenaktivitäten   
 

Außerdem kann das FSJ-Jahr auch im ABW Ambulant Betreutes Wohnen geleistet werden, Bärenwalder Str. 19, 08147 Crinitzberg, Tel.: (03 74 62) 
28 00 11, E-Mail: wohnpark-oc@iws-westsachsen.de oder in der Sozialtherapeutischen Wohnstätte in Wiesen, Wiesenweg 6, 08124 Wildenfels OT 
Wiesen, Tel.: (03 76 02) 8 81 00, E-Mail: info@heimbetriebsgesellschaft-kirchberg.de. Folgende Aufgaben erwarten die Teilnehmer am FSJ in diesen 
beiden Einrichtungen: 
- Unterstützung bei der Betreuung von Bewohnern  - Arbeitsgemeinschaften und Freizeitaktivitäten 
- Hilfe beim Einkauf, Reinigungspläne  - Pflege- und Erhaltungsarbeiten 
- Behördengänge, Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen   

IWS Integrationswerk gGmbH Westsachsen 
 

Herzliche Einladung zum  
1. Spatenstich im Freibad Hartmannsdorf 

 

am 04.04.2017 um 16.00 Uhr im Freibad Hartmannsdorf, Badstraße 4, 
08107 Hartmannsdorf 

Nachdem das Hartmannsdorfer Freibad zwei Jahre lang durch den 
Sanierungsbedarf und die Hochwasserschäden nicht öffnen konnte, freuen wir 
uns, jetzt endlich mit der Sanierung beginnen zu können. Ein wohldurchdachter 
Planungsprozess durch den Gemeinderat und die zuständigen Planungsfirmen 
ist diesem Spatenstich vorangegangen. Denn neben den Hochwasser-
maßnahmen am Wolfsbach und den Toilettenanlagen im Freibad, laufen die 
Sanierung der Schwimmbecken und die Errichtung des Kinderspielplatzes 
parallel. Der Bau des Kinderspielplatzes wird über die Förderrichtlinie „Leader“ 
mit den notwenigen Eigenmitteln ermöglicht. Die Finanzierung der 
Freibadsanierung wird über die Förderprogramme „Brücken in die Zukunft“, 
„kleine Städte und Gemeinden“ auf der Grundlage der von den Abgeordneten des sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes und dem 
Eigenanteil der Gemeinde realisiert. Zu diesem Anlass wird Herr Staatssekretär Wolff den Fördermittelbescheid „Brücken in die Zukunft“ am 
04.04.2017 offiziell übergeben. Wir freuen uns sehr, Herrn Staatssekretär in Hartmannsdorf begrüßen zu dürfen. Wir möchten Sie hiermit ganz 
herzlich zu unserem offiziellen Spatenstich einladen und freuen uns auf Ihre Teilnahme.           Kerstin Nicolaus, Bürgermeisterin 
 

Sächsischer Landeswettbewerb 2017 - Ländliches Bauen 
 

Worum geht es? Der Landeswettbewerb „Ländliches Bauen“ 2017 wird vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
ausgelobt. Er fördert das Bewusstsein für Qualität des ländlichen Bauens im Freistaat Sachsen. Die ausgezeichneten Objekte stehen beispielhaft als 
Lösungen für Bauaufgaben im ländlichen Raum. Der Wettbewerb sensibilisiert damit für traditionelle Werte ländlicher Baukultur und eine zeitgemäße 
Baugestaltung. Insbesondere sollen Beispielprojekte für einen demografiegerechten Dorfumbau vorgestellt werden.  
Die Bewerbungsfrist endet am 28. April 2017. 
Gesucht werden: 
– Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbauten  – Dörfliche Freianlagen und bauliche Anlagen. 
– Umnutzungen und Sanierungen von ländlichen Gebäuden   
 

Teilnehmen können: 
– Private Bauherren einschließlich Unternehmen, Vereine etc.  – Kommunen außer Kreisfreie Städte und Landkreise 
– Architekten und Planer   
 

Verliehen werden: 
Plaketten, Anerkennungen und Preise im Umfang von insgesamt 20.000 EUR. 
 

Organisation: 
Die konkreten Auslobungsinhalte und Wettbewerbsbedingungen sowie die Anforderungen an Ihre Bewerbung finden Sie im Internet unter: 
www.laendlicher-raum.sachsen.de/LaendlichesBauen, Ansprechpartner ist der Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V., Telefon: 0351 4956153 
oder E-Mail: landesverein@saechsischer-heimatschutz.de, http://www.saechsischer-heimatschutz.de 
 

Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL). Internet: www.smul.sachsen.de.  
 

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) lädt ein: 
Informationsveranstaltung zum Dorfwettbewerb 

 

Termin: 12. April 2017 von 13.00 bis ca. 16.00 Uhr 
Ort: Landwirtschaftsmuseum, Fam. Weichsel, Wildenauer Str. 8, 08107 Kirchberg/OT Stangengrün  
Der Sächsische Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet bereits zum zehnten Mal statt (www.laendlicher-raum.sachsen.de/dorfwettbewerb). 
Viele Dörfer haben schon mehrfach am Wettbewerb teilgenommen und einige haben es sogar bis auf´s Treppchen im Landes- und 
Bundeswettbewerb geschafft - zuletzt auch Stangengrün als Landessieger sowie Silbermedaillen-Gewinner im Bundeswettbewerb. Was ist das 
Geheimnis dieser Dörfer? Wie präsentiert ein Dorf sich am besten? Zählt das Mitmachen – oder nur der Sieg? Welchen Nutzen ziehen die Dörfer aus 
ihrer Teilnahme? Was ist wichtig für den Erfolg im Wettbewerb? Muss ein Ortsvorsteher oder Bürgermeister diesen Kraftakt selbst leisten oder gibt es 
auch andere Möglichkeiten? Diese und andere Fragen sollen bei der Veranstaltung beantwortet werden. Herzlich eingeladen sind Akteure aus 
Dörfern, von Vereinen und Initiativen, die stolz auf das Erreichte in ihren Orten sind, ihre Ideen und Projekte vorstellen und sich mit anderen Dörfern 
im Wettbewerb messen und austauschen wollen.  
Programm 
- 13.00 Uhr: Begrüßung durch Frau Dorothee Obst, Bürgermeisterin Stadt Kirchberg  
- 13.10 Uhr: Der 10. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ - Markus Thieme, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
- 13.30 Uhr: Stangengrün im Dorfwettbewerb – Ein Erfahrungsbericht von Michael Reichardt, Ortsvorsteher Stangengrün - Diskussion  
- 14.30 Uhr: Ortsbegehung (bis ca. 16.00 Uhr) 
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Anmeldung bis 6. April 2017  
Antwort per E-Mail: Markus.Thieme@smul.sachsen.de, Antwort per Fax: 0351/2612 - 2399  
Antwort per Post; Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat 23 Ländliche Entwicklung, August-Böckstiegel-Straße 1, 
01326 Dresden  
Unter Angabe folgender Daten: Name, Vorname, Titel, Dorf, Gemeinde/Stadt, ggf. Einrichtung, Anschrift, Telefon, E-Mail 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
 

Das Landratsamt Zwickau informiert: 
 

Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung 
 

Informationen für Grundstückseigentümer zur gesetzlich vorgeschriebene Einmessungspflicht für alle nach 
dem 24.06.1991 errichteten Gebäude, sowie zu Gebäudeabriss 

 

Fragen und Antworten 
 
Allgemeines 
In den Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters werden für das 
Gebiet des Freistaates Sachsen flächendeckend: 
1. Flurstücke mit ihren Ordnungsmerkmalen, Grenzen, Abmarkungen, 
Lagebezeichnungen, Flächengrößen und den Angaben zur Eigen-
tumsart, Grundbuchamt, Grundbuchbezirk und Grundbuchblatt-
nummer sowie 
2. Nutzungen und Gebäude dargestellt und beschrieben (§ 10 Abs. 2 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVermKatG). 
Hierbei kommt der Erfassung des Gebäudebestandes eine enorme 
Bedeutung zu. 
 
 

 
Was ist eine Gebäudeeinmessung? 
Nach der endgültigen Fertigstellung sind die Gebäude für das Liegenschaftskataster einzumessen. Bei deren Aufmessung ist der äußere 
Gebäudeumring maßgebend. Er wird im Zuge einer terrestrischen oder satellitengestützten Aufmessung bestimmt. Dabei werden die Koordinaten 
des Gebäudes in Bezug auf das übergeordnete geodätische Festpunktfeld festgelegt. 

Warum müssen Gebäude eingemessen werden? 
Das Liegenschaftskataster dient insbesondere der Sicherung des Eigentums, der Wahrung von Rechten an Grundstücken und Gebäuden sowie dem 
Grundstücksverkehr. Die Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch ist zu wahren. Darüber hinaus werden die Daten als 
Geobasisdaten für vielfältige Anwendungen in Wirtschaft und Verwaltung genutzt, zum Beispiel auch für den Umwelt- und Katastrophenschutz, 
Feuerwehr, Rettungsleitstellen. Aktualität und Vollständigkeit des Liegenschaftskatasters sind Voraussetzung für eine effektive Nutzung. 

Gesetzesgrundlage § 6 Abs. 3 SächsVermKatG – Pflichten von Eigentümern, Behörden und Dritten 

Wurde ein Gebäude nach dem 24. Juni 1991 abgebrochen, neu errichtet, in seinen Außenmaßen wesentlich verändert oder die Nutzung eines 
Flurstückes geändert, hat der Eigentümer unverzüglich, spätestens zwei Monate nach Abschluss der Maßnahme, die Aufnahme des veränderten 
Zustandes in das Liegenschaftskataster auf seine Kosten zu veranlassen. (Für den Grundstückseigentümer besteht diese Verpflichtung bereits seit 
1991.Eine wesentliche Veränderung in den Außenmaßen eines Gebäudes liegt vor, wenn sich die Grundfläche eines Gebäudes durch den Anbau 
oder Abriss eines Gebäudeteiles um mehr als 10 Quadratmeter verändert.) 

Welche Gebäude unterliegen der Einmessungspflicht? 
Gebäude im Sinne des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes sind oberirdische, überdachte, mit dem Erdboden fest verbundene 
bauliche Anlagen, 
1. die von Menschen betreten werden können,  
2. die dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dienen,  

5. die nach Art und Weise der Bauausführung eine dauernde Nutzung zulassen      
    und 

3. die von Außenwänden umfasst sind,  6. die sich nicht in Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes befinden. 
4. deren Grundfläche mehr als 10m² beträgt,   
 

Dies bedeutet, dass hiervon sowohl Gebäude betroffen sind, die gemäß der §§ 63 und 64 Sächsischer Bauordnung (SächsBO) 
genehmigungspflichtig bzw. nach § 62 SächsBO genehmigungsfreigestellt sind, als auch solche Gebäude, die nach § 61 SächsBO verfahrensfrei 
errichtet wurden. Für Gebäude, die vor 1991 errichtet wurden, besteht keine gesetzliche Einmessungspflicht. Die Gebäudeeinmessung sollte 
trotzdem beantragt werden. Sie wird außerdem zu ermäßigten Gebühren ausgeführt. Anmerkung: Bei einer beantragten Katastervermessung werden 
auf dem betroffenen Flurstück alle fehlenden Gebäude eingemessen. 
Wo ist die Gebäudeeinmessung zu beantragen, welche Kosten entstehen? 
Gebäudeeinmessungen sind bei einem im Freistaat Sachsen zugelassenen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zu beantragen. Die 
Kosten werden einheitlich nach der 2. Sächsischen Vermessungskostenverordnung (2. SächsVermKoVO) erhoben und sind in der Regel in drei 
Teilbeträgen zu entrichten. Sie erhalten jeweils einen Kostenbescheid vom Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung für die Bereitstellung von 
Vorbereitungsdaten an den ÖbVI, vom ÖbVI, als vermessende Stelle, für die Vermessungsleistung vor Ort sowie seitens der unteren 
Vermessungsbehörde (Amt Ländliche Entwicklung und Vermessung) für die Übernahme der Ergebnisse von Katastervermessung und Abmarkung in 
das Liegenschaftskataster. Der ÖbVI wird Sie hierzu entsprechend beraten. 
Was ist beim Abriss eines Gebäudes zu beachten? 
Wurde ein Gebäude vollständig abgebrochen, genügt die schriftliche Mitteilung des Grundstückseigentümers an die katasterführende Behörde - die 
Aktualisierung des Liegenschaftskatasters erfolgt kostenfrei. Der teilweise Abriss eines Gebäudes ist eine bauliche Veränderung an einem Gebäude 
und erfordert eine wie vorher schon beschriebene Gebäudeeinmessung. 

Weitere Hinweise 
Das Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung erhält von den zuständigen Bauaufsichtsbehörden Informationen zu geplanten und 
durchgeführten Baumaßnahmen. 

Die Einmessungspflicht ist keine personenbezogene Verpflichtung des Bauherrn. Wird ein Grundstück mit einem Gebäude veräußert, das noch nicht 
eingemessen ist, erfolgt ein Übergang der Einmessungspflicht auf die Erwerber. 

Baupläne, Absteckpläne oder Lagepläne werden als Fortführungsunterlagen nicht anerkannt, da in ihnen nur das Projekt dargestellt wird. Für die 
Fortführung des Katasters und somit den amtlichen Nachweis wird die Vermessung des fertiggestellten Gebäudes benötigt. 

Haben Sie weitere Fragen? 
Die Geschäftsstelle des Amtes für Ländliche Entwicklung und Vermessung steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung und berät Sie gern. 
Öffnungszeiten der Geschäftstelle: 
Dienstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 

Dienstsitz: 
Sitz: Stauffenbergstraße 2, 08066 Zwickau, Postanschrift: Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung 
PF 10 01 76, 08067 Zwickau, Telefon: 0375 4402 25701, Telefax: 0375 4402 25709, E-Mail: vermessung@landkreis -zwickau.de 
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Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! (Erich Kästner) 
 

LEADER-Abend lädt am 5. April Interessierte zum Thema Ehrenamt 
nach Kirchberg 
Die LEADER-Region „Zwickauer Land“ lädt am 05. April 2017, 17 Uhr, in 
das Mehrgenerationenhaus Kirchberg zum LEADER-Abend ein, um mit 

Inspirationen und auch Fördergeldern das Ehrenamt in der Region zu stärken. Zielgruppe sind 
insbesondere Vereine aller Art, Kommunen, die freie Wohlfahrtspflege sowie ehrenamtlich 
Engagierte im Zwickauer Land, die durch neue und etablierte Wege das bürgerliche Engagement 
in der Region erhöhen und die Vernetzung untereinander fördern wollen. Dabei gilt es, diesen 
unverzichtbaren Baustein unserer Gesellschaft zu stärken, indem neue Engagierte gewonnen und 
Etablierte wertgeschätzt werden. Information, Inspiration und Diskussion ist der Dreiklang der 
abendlichen Veranstaltung, die die LEADER-Region Zwickauer Land als neue Veran-
staltungsreihe ins Leben rief. Das Ziel, die ländlichen Räume mittels Fördermitteln, aber auch 
Vernetzungsmöglichkeiten zu entwickeln, spiegelt sich daher auch in den Abenden wider, die 
dank musikalischer Untermalung tatsächlich auch „Liederabende“, wie der europäische 
Förderansatz ausgesprochen wird, sind. Ehrenamt tut gut. Inhaltlich bereiten qualifizierte 
ReferentInnen aus der Praxis den Boden für den Austausch zu möglichen Ansätzen im Zwickauer 
Land. So gibt Veronika Förster vom Caritasverband für Chemnitz und Umgebung e.V. einen 
Einblick in die Arbeit des Freiwilligenzentrums in Chemnitz als Kontaktstelle für freiwilliges 
Engagement. Wie man den Nachwuchsmangel insbesondere in Sportvereinen entgegenwirken 
kann, präsentiert Thomas Buchmann vom Landessportbund Sachsen e.V. Einen neuen Weg, um 
bürgerliches Engagement sowie die Vernetzung in der Region zu fördern, demonstriert die 
LEADER-Region Dübener Heide in Form der sog. RegioCrowd, mittels derer Geld- und 
Zeitspenden eingeworben werden können. Einen neuen Ansatz für Dorfgemeinschaftshäuser 
bringt die Architektin Antje Flämig den ZuhörerInnen anhand des Konzepts Multipler Häuser 
näher. Nach den zahlreichen Inspirationen bleibt anschließend ausreichend Zeit für den 
Austausch untereinander. Das Ergebnis des LEADER-Abends können konkrete Projektideen sein 
oder das Interesse einiger, Themen weiter zu verfolgen. Bei all dem steht das Regional-
management der LEADER-Region gern weiterhin als Unterstützung zur Verfügung. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, es wird jedoch um Anmeldung unter info@zukunftsregion-
zwickau.de oder 0375-30354-104 oder -105 gebeten. 
 

Durchführung Motorsägenkurs durch den Staatsbetrieb Sachsenforst 
 

Was? Motorsägenlehrgang 1: „Arbeiten mit der Motorkettensäge am liegenden und stehenden 
Holz“ 
Wo? Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstliche Ausbildungsstätte Morgenröthe, Markersbachstr. 3, 
08262 Muldenhammer 
Wann? 29.05. bis 02.06.2017 
Wer? Privatpersonen, Mitarbeiter von Betrieben und Einrichtungen, welche ständig 
Motorkettensägen bei der Arbeit einsetzen 
Kontakt? Interessenten melden sich bitte bis zum 21.04.2017 an der Forstlichen 
Ausbildungsstätte Morgenröthe, bei Herrn Putz, Tel.: 037465/28 88, E-Mail: 
Thomas.Putz@smul.sachsen.de              Staatsbetrieb Sachsenforst 

 

Mit einer guten Tat ins Osterwochenende starten: 
DRK bietet Sonderblutspendetermine am 

Ostersamstag 
 

Krankheiten machen keine Pause, die Behandlung der Patienten in Kliniken und anderen 
medizinischen Versorgungszentren geht auch in Ferienzeiten weiter! Zahlreiche Patienten, 
vertrauen auf das Engagement ihrer gesunden Mitmenschen – an 365 Tagen im Jahr. Es ist 
besonders wichtig, dass auch rund um Feiertage und in Urlaubszeiten stets genügend Blutspenden geleistet werden. Der DRK-Blutspendedienst 
bietet deshalb zusätzlich zu den regulär stattfindenden Spendeterminen (auch am Gründonnerstag, 13.04.) am Ostersamstag, 15.04. 
Blutspendetermine an. Alle Spenderinnen und Spender, die sich auf diesen Terminen mit einer Blutspende für schwerkranke oder verletzte 
Mitmenschen einsetzen, erhalten eine kleine Osterüberraschung als Dankeschön für ihr Engagement. Alle DRK-Blutspendetermine finden Sie unter 
www.blutspende.de (bitte das entsprechende Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800/1194911 (kostenlos erreichbar aus dem Dt. 
Festnetz). Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen! Blutspenden ist einfach. Jeder Spender leistet mit seiner Spende dreifache Hilfe. 
Denn aus dem halben Liter einer Spende können bis zu drei Präparate gewonnen werden, die bereits 24 Stunden nach der Blutspende für die 
Patienten bereit stehen. Darunter sind auch Thrombozytenkonzentrate, die häufig im Rahmen der Behandlung von Krebserkrankungen zum Einsatz 
kommen und  lediglich vier bis fünf Tage haltbar sind. Nur wenn an jedem Tag möglichst viele Menschen eine Blutspende leisten, kann die 
Patientenversorgung kontinuierlich sichergestellt werden. Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt am Dienstag, den 18. April 
2017, in Hirschfeld, FFW, Hauptstr. 44 von 16.00 bis 19.00 Uhr.                  DRK-Blutspendedienst 
 

Information zu Schutzmaßnahmen von Weidetieren vor Wölfen 
 

Mit der Rückkehr des Wolfes sollten vor allem Schaf- und Ziegenhalter, sowie Betreiber von Wildgattern Vorkehrungen für den Schutz ihrer Tiere 
treffen. Diese Tierarten werden am häufigsten von Wölfen getötet, da sie gut ins Beuteschema passen. Wölfe unterscheiden nicht zwischen Wild- 
und Nutztier. Daher ist es wichtig, dem Wolf den Zugang zu Nutztieren zu erschweren. Anlässlich der bevorstehenden Weidesaison sollte jeder 
Tierhalter seine Herdenschutzmaßnahmen überprüfen und ggf. verbessern. Herdenschutzmaßnahmen garantieren zwar keinen 100%-igen Schutz, 
können jedoch Übergriffe durch den Wolf effektiv reduzieren. Nachfolgende Maßnahmen haben sich gemäß den hiesigen sowie internationalen 
Erfahrungen in vielen Fällen als wirkungsvoll erwiesen.  
Schafe, Ziegen und Wild in Gattern: Elektrozäune mit einer Höhe von 100 cm bis 120 cm bieten einen sehr wirksamen Schutz. Sowohl Netzzäune 
als auch stromführende Litzenzäune (mit mindestens fünf Litzen) sind geeignet. Auch das Einstallen über Nacht ist bei kleineren Tierbeständen ein  
effektiver Schutz. Festzäune aus Maschendraht, Knotengeflecht oder ähnlichem Material stellen hingegen eine rein physische Barriere dar, da sie 
anders als Elektrozäune keinen Schmerz verursachen. Erfahrungsgemäß können sie von Wölfen leicht untergraben oder übersprungen bzw. 
überklettert werden, weshalb sie seitens des Wolfsmanagements nicht empfohlen werden. Bei Wildgattern ist besonders auf einen Schutz vor dem 
Untergraben der Umzäunung durch den Wolf zu achten. Um dies zu verhindern kann zusätzlich eine Zaunschürze aus Knotengeflecht angebracht 
oder bodennahe stromführende Drahtlitzen verwendet werden. Tierhalter sollten ihre Zäune regelmäßig auf Schwachstellen prüfen und diese zeitnah 
beseitigen. Die Umzäunung darf keine Durchschlupfmöglichkeiten am Boden bieten und alle Seiten der Koppel müssen geschlossen sein – über 
offene Gräben oder Gewässer können Wölfe leicht eindringen. Bei stromführenden Zäunen sind eine ausreichende Spannung (mind. 2.500 V) und  
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eine gute Erdung wichtig. Die Zäune sollten nicht durchhängen, sondern die empfohlene Höhe von 100-120 cm auf der gesamten Koppellänge 
aufweisen. Außerdem sollte die Koppel nicht zu klein sein, damit die Tiere selbst bei einem versuchten Übergriff durch einen Wolf genügend Platz 
zum Ausweichen haben und nicht aus der Koppel ausbrechen. 
Rinder und Pferde: Aufgrund der Seltenheit von Wolfsübergriffen auf Rinder und Pferde gibt es, anders als für Schafe und Ziegen, in keinem west- 
und mitteleuropäischen Land spezielle, als Mindestschutz vorgeschriebene Schutzmaßnahmen für Rinder- und Pferdeherden. Allgemein geltende 
Haltungsbedingungen der guten fachlichen Praxis sollten eingehalten werden. Empfohlen wird allerdings, Kälber, Jungrinder und Fohlen nicht alleine, 
sondern zusammen mit erwachsenen Tieren auf der Weide zu halten. Hierfür sind stromführende Zäune, z.B. Litzenzäune, gut geeignet. Außerdem 
sollte die Einzäunung so beschaffen sein, dass die Tiere innerhalb der Koppel bleiben. Dies ist schon allein aus Gründen der Weidesicherheit 
anzuraten. Möchten Rinder- oder Pferdehalter ihre Koppel besser sichern, ist ein stromführender Litzenzaun bestehend aus 5 Litzen empfehlenswert.  
Beratung zur Förderung von Herdenschutzmaßnahmen: Schaf- und Ziegenhalter sowie Betreiber von Wildgattern haben die Möglichkeit, sich im 
Rahmen der Förderrichtlinie „Natürliches Erbe“ Herdenschutzmaßnahmen gegen Wolfsangriffe (Anschaffung von Elektrozäunen, Flatterband und 
Herdenschutzhunden, Installation von Unterwühlschutz bei Wildgattern) fördern zu lassen. Dies gilt sowohl für Hobbyhalter als auch für Tierhalter im 
landwirtschaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb. Der Fördersatz liegt bei 80 % der förderfähigen Ausgaben (vom Netto). Bei Fragen zur Förderung 
wenden Sie sich als Tierhalter an die Außenstelle des Sächsischen Landesamtes für Umwelt Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Zwickau: Adr.: 
Werdauer Straße 70, 08060 Zwickau, Tel.: 0375/56 65 – 0, Fax: 0375/56 65 – 47, E-Mail: zwickau.lfulg@smul.sachsen.de Für die Beratung von 
Tierhaltern zu Herdenschutzmaßnahmen oder zur Förderung ist Herr Klausnitzer vom Fachbüro für Naturschutz und Landschaftsökologie in Roßwein 
OT Haßlau zuständig (Tel.: 0151/5055 1465, E-Mail: herdenschutz@klausnitzer.org). Die 
Beratung ist kostenfrei und kann auch vor Ort stattfinden. 
Schadensausgleich: Schaf- und Ziegenhalter und Betreiber von Wildgattern können bei 
einem Übergriff ihren Anspruch auf Schadensausgleich geltend machen, wenn die 
Mindestschutzkriterien eingehalten wurden. Dazu gehören mind. 90 cm hohe Elektrozäune 
mit ausreichender Spannung (mind. 2500 V) oder mind. 120 cm hohe Festzäune. Die 
Koppel muss zudem an allen Seiten – auch zu Gewässern– geschlossen sein und überall 
einen festen Bodenabschluss aufweisen. Diese Kriterien werden seit 2008 als Mindestschutz 
akzeptiert und sind die Voraussetzung für die Zahlung von Schadensausgleich. Halter von 
Rindern, Pferden oder anderen Nutztierarten haben bei einem Wolfsübergriff unabhängig 
vom Mindestschutz Anspruch auf Schadensausgleich. Eine weitere Voraussetzung für einen 
Schadensausgleich ist eine Begutachtung vor Ort. Dafür muss die Meldung des Schadens 
durch den Tierhalter innerhalb von 24 Stunden an das Landratsamt Zwickau, Umweltamt, 
Tel.: 0375/4402 26200 erfolgen. Außerhalb der Dienstzeiten, an Wochenenden oder 
Feiertagen kann der Kontakt zu den Rissgutachtern auch über die Rettungsleitstellen 
hergestellt werden. Die Fundsituation darf nicht verändert werden. Das tote Tier sollte 
abgedeckt werden, damit Nachnutzer (z.B. Fuchs, Kolkrabe) nicht heran können (auch 
Hunde sollten fern gehalten werden). Im Monitoringjahr 2015/2016 wurden im Freistaat 
Sachsen 15 Rudel, 3 Paare und ein territoriales Einzeltier nachgewiesen. Von diesen 19 
Territorien konnten bisher 17 auch im laufenden Monitoringjahr 2016/2017 bestätigt werden. 
Der Wolf breitet sich weiter aus, so dass auch außerhalb der bekannten Wolfsgebiete 
jederzeit fast überall im Freistaat mit Wölfen gerechnet werden kann. Hinweise aus der 
Bevölkerung, vor allem Sichtungen von Wölfen und auch Welpen, liefern wichtige 
Informationen für das Monitoring. So sind dies häufig die ersten Anhaltspunkte für 
Neuetablierungen aber auch im bestehenden Wolfsgebiet sind sie hilfreich um einzelne 
Rudel abgrenzen zu können. Bitte melden Sie Wolfshinweise an Ihr Landratsamt, an das 
Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ (s. unten) oder an das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring 
und -forschung in Deutschland (Tel. 035727/57762, kontakt@lupus-institut.de). Mehr 
Informationen zum Wolf in Sachsen: Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“, Am Erlichthof 15, 
02956 Rietschen, Tel. 035772/46762, Fax. 035772/46771, E-Mail: kontaktbuero@wolf-
sachsen.de, Internet: www.wolf-sachsen.de 

Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) 

I M P R E S S U M – 24. Jahrgang, 3. Ausgabe,  
Herausgeber und Vertrieb: Gemeinde Crinitzberg, Bürgermeister Herr Steffen Pachan;  
Anschrift: Auerbacher Str. 51, 08147 Crinitzberg, Tel. 03 74 62 /32 92, Fax. 28 161;  
Verantwortlich für den amtlichen und übrigen Teil: Herr Steffen Pachan und Frau Sarah Wolf  
Internet: www.crinitzberg.de; e-mail: gemeinde@crinitzberg.de 
Herstellung: Druckerei Müller, OT Obercrinitz 
Das Amtsblatt wird an alle Haushalte kostenlos verteilt. Für nicht oder nicht rechtzeitig veröffentlichte 
Anzeigen wird kein Schadensersatz geleistet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht die 
Meinung des Herausgebers/Verantwortlichen wiedergeben.  
Das Gemeindeblatt Crinitzberg erscheint i. d. R. monatlich, jew. am letzten Mittwoch des Monats. 

Nächster  
Redaktionsschluss: 

11.04.2017 
Anzeigen per e-mail unter  

wolf-hauptamt@kirchberg.de 
Nächster Erscheinungstag:  

26.04.2017 

 

Neueröffnung Fitnesstreff Steinberg! 
 

Lange wurde spekuliert, gerätselt und getuschelt, doch jetzt ist es 
offiziell. 
Nach einer langen Umbaumaßnahme mit vielen schweißtreibenden 
Stunden, können wir nun die Eröffnung ankündigen.  

Am 29.04.2017 öffnen wir von 10.00 – 17.00 Uhr unsere Türen 
und heißen alle Herzlich Willkommen zu unserer Eröffnungsfeier. 
Lernen Sie die neuen Räumlichkeiten kennen und nutzen Sie die 
Gelegenheit mehr über uns und unsere Angebote zu erfahren. 
Termine für ein kostenloses Probetraining mit Trainer können Sie 
natürlich zur Eröffnungsfeier sowie jederzeit telefonisch vereinbaren. 
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Tag als unsere Gäste 
begrüßen zu dürfen. Ob jung oder alt – wir machen Sie fit für 29,99 € 
mtl. Inklusive Getränke.  
Der offizielle Trainingsbetrieb startet am 02.05.2017 ab 9.00 Uhr. 
 

Tipp: Schnell sein lohnt sich – jetzt schon anmelden und tolle 
Eröffnungsgewinne sichern. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
Nancy Wendler 
Wernesgrüner Straße 1 
08237 Steinberg OT Rothenkirchen 
0176/41065222 
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Ev.-lutherische Kirchgemeinde Obercrinitz        Crinitztalstr. 80 
Ev.-freikirchliche Gemeinde Obercrinitz               Crinitzweg 21 
Landeskirchl. Gemeinschaft Obercrinitz               Crinitztalstr. 47 

 

 

Wir laden herzlich  
zu unseren  

Veranstaltungen ein: 
 

Gottes- 
dienste am  
Sonntag 

  8.45 Uhr 
10.00 Uhr 
15.00 Uhr 

bzw. 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche  
Gottesdienst der Ev.-freikirchl. Gemeinde  
Gottesdienst in der Landeskirchlichen Gemeinschaft  

Bibelstunden  dienstags 14-tägig 19.30 Uhr in der LKG 
  mittwochs  19.30 Uhr in der EFG 
  im Pfarrhaus sh. Gemeindebrief 

Kindertreff Chöre mittwochs 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Kirche sonntags während des Gottesdienstes  donnerstags 20.00 Uhr in der LKG 
EFG sonntags  10.00 Uhr Jungschar + Kinderkreis  montags  19.30 Uhr Posaunenchor im Pfarrhaus 
LKG sonntags  10.30 Uhr Kids-Treff            Eltern-Kind-Kreis: Wir laden euch herzlich zum „Krümel-Kreis“ ein! 
 dienstags 17.00 Uhr TEENIECLUB  
Die Jugend trifft sich: samstags 19.30 Uhr im JOJO 

Alle 14 Tage dienstags 9.00 Uhr im Haus der Ev.-freikirchl. Gemeinde Obercrinitz. Wir 
wollen gemeinsam frühstücken, singen, nachdenken, spielen u. basteln. 

 
 

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Ev.-luth. Kirchgemeinde Bärenwalde 
 

So., 02.04. 
 
So., 09.04. 
Fr., 14.04. 
So., 16.04. 

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst; zugl.  
                Kindergottesdienst 
  8.30 Uhr Gottesdienst 
14.00 Uhr Gottesdienst, mit Abendmahl 
10.00 Uhr Familiengottesdienst, mit Tauferinnerung 

 
 
 

Mo., 17.04. 
So., 23.04. 
 
So., 30.04. 

  8.30 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Hartmannsdorf, zugl.  
                 Kindergottesdienst 
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Bärenwalde,  
                 zugleich Kindergottesdienst 

 

Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Altes & Neues Do., 06.04. u. Do., 20.04., 14.00 Uhr 
Frauendienst Mi., 05.04., 15.00 Uhr 
Kirchenvorstand Mi., 29.03., 19.30 Uhr 
Bibelstunde Lichtenau nach Vereinbarung  

Mütterkreis    Do., 27.04., 20.00 Uhr 
Gebetskreis         donnerstags 19.30 Uhr  
Kirchenchor:        dienstags 20.00 Uhr 
Junge Gemeinde  samstags 19.00 Uhr  

Konfiteam: Mi., 26.04., 18.00 Uhr, Obercrinitz, Vorbereitung Konfitag 
 

V e r a n s t a l t u n g s t i p p s  u n d  a n d e r e  I n f o r m a t i o n e n  
 

 

Konzert 
Sehr herzlich laden wir ein zu einem Konzert für Trompete und Orgel mit Karl-Heinz Georgi, Trompeter beim Gewandhaus-Orchester Leipzig, und 
Dr. Felix Friedrich, Schlossorganist in Altenburg, am Sonnabend, den 1. April 2017, 17.00 Uhr in der Bärenwalder Kirche. Es erklingen Werke 
Alter Meister. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird erbeten für die Instandsetzung der Hartmannsdorfer Kirche und die Bewirtschaftung der Kirche 
Bärenwalde 
 

Andachten bis zur Auferstehung: 
Hartmannsdorfer Christen laden sehr herzlich ein zu  Andachten bis zur Auferstehung von Montag, den 10. April, bis Karsamstag, den 15. April, 
jeweils 20.00 Uhr, und am Ostersonntag, den 16. April, 6.00 Uhr in der Kirche Hartmannsdorf. Gesang, Gebet, Stille, biblische Impulse anhand 
der Passionsgeschichte nach Lukas können uns helfen, den Leidens- und Kreuzesweg von Jesus bis zur Auferstehung mitzugehen und uns davon 
berühren zu lassen. 
 

Konfirmation 
Die Konfirmationsgottesdienste 2017 finden an folgenden Sonntagen statt: 
Sonntag Kantate, 14. Mai, 13.30 Uhr in der Kirche Bärenwalde 
Sonntag Rogate, 21. Mai, 13.30 Uhr in der Kirche Hartmannsdorf 
 

Konfirmationsjubiläum 
Die Gottesdienste zum Konfirmationsjubiläum finden 2017 an folgenden Sonntagen statt: 
Sonntag Jubilate, 07. Mai, 10.00 Uhr in der Kirche Bärenwalde 
Sonntag Trinitatis, 11. Juni, 10.00 Uhr in der Kirche Hartmannsdorf 
 

Informationen: 
Überprüfung Grabmale 
An folgenden Terminen findet die vorgeschriebene jährliche Überprüfung der Standfestigkeit 
der Grabmale auf unseren Friedhöfen statt, zu der auch die Grabstelleninhaber eingeladen sind: 
Dienstag, den 25. April, 18.00 Uhr in Hartmannsdorf 
Freitag, den 07. April, 17.00 Uhr in Bärenwalde 

 
 

Pfarramt: Auerbacher Str. 53, OT Bärenwalde; Tel./Fax; 037462/3308 
e-mail: kg.baerenwalde@evlks.de, Internet: www.kirche-baerenwalde.de  
Öffnungszeiten der Pfarramtskanzlei: Dienstag - Donnerstag 8 - 12 Uhr 

Sprechzeiten Pfarrer: mittwochs 9 bis 11 Uhr und nach Vereinbarung 
Pfr. Wachsmuth: Tel.: 037602/679939 Tel./Fax: 037602/6068 
e-mail: gottfried.wachsmuth@evlks.de 

 

efg Bärenwalde 
Ev.-freikirchliche Gemeinde - Brüdergemeinde 

 

Röm. kath. Pfarrei „Maria Königin  
des Friedens“, Kirchberg, Neumarkt 23 

Pfarradministrator: Pater Rudolf Welscher OMI,  
Tel.: 0160/91237718; Kaplan: Pater Sebastian Büning OMI,  
Tel.: 0151/22239850 
Email: info@mkdf-k.de  
Sonntag:    9.00 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch: 17.00 Uhr Hl. Messe 

 
 

 
Sonntag 
10.00 Uhr Predigtgottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst 
Mittwoch 
19.30 Uhr Bibelstunde 

 www.efg-baerenwalde.de 
info@efg-baerenwalde.de 
Bergstraße 16 
 
Girls and Boys 

 3. bis 7. Klasse 
 jeden Freitag 17 Uhr 
 

 

Weitere Veranstaltungen u. Termine: www.mkdf-k.de 
 

Jugendcafé JoJo – Teenieclub - Allianzjugend Crinitzberg CVJM e.V. 
Unsere herzliche Einladung: 

Jugend: Jeden Samstag um 19.30 Uhr in Obercrinitz, im JoJo. Jeder der 14 Jahre oder älter ist, kann immer gerne kommen, 
um eine tolle Predigt zu hören, um beim Lobpreis aufzutanken und danach noch gut zu essen und gute Gespräche zu führen. 
Teenieclub: Jeden Dienstag von 17.00 bis 18.30 Uhr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Obercrinitz. Dazu sind alle Kids 
von 4.-7. Klasse eingeladen. Euch erwartet ein Wort aus der Bibel, Spiele und danach vielleicht auch was Süßes. 
JoJo: Wer hat Lust auf Sport? Der kann jeden Dienstag zur Turnhalle nach Obercrinitz kommen und Volleyball spielen oder 
spielen lernen. Dazu treffen wir uns 19.00 Uhr. Es kann jeder kommen egal wie gut oder eben nicht so gut er spielen kann. 
Infos und Kontakt: www.o4j.de/ cvjm-crinitzberg@gmx.de                                   Ich hoffe wir sehen und bald! 

 

 

 

 

 



Gemeindeblatt Crinitzberg März 2017 Seite 11 
 

 

 

 

 

 

Konzert auf Burg Stein 
 

Konzert „Königskinder“ des Duos „Con Amore“ 
am Samstag, den 22. April 2017, um 17.00 Uhr 

Christiane Guhl - Viola, Viola d`Amore, Violine 
Annette Schneider - Mandoline, Gitarre, fünfsaitige 

Kantele, Gesang 
Vorbestellung unter: 037605/7246 

 

Frühlingskonzert des  
Christoph-Graupner-Gymnasiums Kirchberg 

 

Das Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg lädt für 
Freitag, den 31.03.2017, zu seinem diesjährigen 

Frühlingskonzert in die Städtische Sport- und 
Mehrzweckhalle Kirchberg (Christoph-Graupner-Straße) 

ein. Beginn 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr). 
 

Die Lehrer und Schüler des CGG  
freuen sich auf Ihren Besuch! 
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Unsere Preistipps  
für den Zeitraum 29.03. – 08.04.2017 

 
Sternburg Biere 20x0,5 3,10 € Pfand   5,99 € GP 0,60 €/l 
     

Freiberger Pils + 
Export 

 
20x0,5 

 
3,10 € Pfand 

 
 9,99 € 

 
GP 1,00 €/l 

     

Warsteiner Pils + 
Herb 

 
20x0,5 

 
3,10 € Pfand 

 
10,99 € 

 
GP 1,10 €/l 

     

Lübzer Pils 20x0,5 3,10 € Pfand 11,99 € GP 1,20 €/l 
     

Jever Pils + alk.-frei 20x0,5 3,10 € Pfand 11,99 € GP 1,20 €/l 
     

 

Neu bei uns: Verkauf von Lotto und Zeitungen 
 

Unsere Öffnungszeiten: 
 

Mo bis Fr. 10.00 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 - 12.00 Uhr 
Bei uns Annahme von Postsendungen über „City Post“ 

 

 
 

Ab dem 05.05.2017 geht´s wieder los! 
- BBQ auf dem Steinberg - 

All you can eat für nur 17,50 € inkl. ein kleines Getränk. 
Folgetermine: 12./19.05.17, 02./09./16./23.06.17, 

14./21./28.07.17 
04./11.08.17, 01./08./15./22./29.08.17 

 

Himmelfahrt dieses Jahr mit den „Prinzenbergern“ 
live auf dem Steinberg 

Los geht´s wie immer 10.00 Uhr mit FREIEM Eintritt!! 
 

Wir freuen uns auf euch - Die Steinbergcrew 
 

Tel. 037462/ 636959 
 

Inh. Danny Tröger 
 

Steinbergstraße 1, 08237 Steinberg 
 

www.steinberggaststaette.de 

Partyservice „Ars Vivendi“ 
Mathias Herold 
Auerbacher Str. 93 

08147 Crinitzberg OT Bärenwalde 
Telefon: 03 74 62 / 58 89 

 

-     Verschiedene kalt-warme 
Büffets z. B. 

 � Ungarisches Büfett 
� Italienisches Büfett 
� Mediterranes Büfett 
� Griechisches Büfett 
� Bratenvariation 
� Bauernbüfett 
� Französisches Büfett 
� Asiatisches Büfett 
� Partybüfett 

• Mittagsmenüs 
• Belegte Brötchen /  

Sandwiches / Canape‘s 

 

 

 
Herold’s 

Kaufmannsladen 
• Lebensmittel 
• Getränke/Wein/Spirituosen 
• Drogerieartikel 
• Obst und Gemüse 
• Präsente 

geöffnet: 
Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr 

 

 

In eigener Sache 
 

Sollten Sie das Gemeindeblatt einmal  
 

nicht erhalten, wenden Sie sich bitte an  
 

Frau Wolf unter Tel. 037602/ 83-100. 

Lehrling gesucht! 
 

Für das Ausbildungsjahr 2017 suchen wir einen 
Azubi zum/zur Technischen Produktdesigner/in. 
 

Wir sind ein Konstruktionsbüro und konstruieren für 
die Automobilindustrie Presswerkzeuge zur 
Herstellung von Autoteilen. 
 

Für die Ausbildung ist mindestens ein Real-
schulabschluss erforderlich, idealerweise mit guten 
Noten in Mathematik. 
 

Bewerbungen bitte an: 
Fa. lnko 

Auerbacher Straße 45  
08147 Crinitzberg OT Bärenwalde 

Tel.: 037462/685001, www.ink0-zwickau.de 


